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Text 

Artikel 15. (1) Soweit eine Angelegenheit nicht ausdrücklich durch die Bundesverfassung der 
Gesetzgebung oder auch der Vollziehung des Bundes übertragen ist, verbleibt sie im selbständigen 
Wirkungsbereich der Länder. 

(2) In den Angelegenheiten der örtlichen Sicherheitspolizei, das ist des Teiles der Sicherheitspolizei, 
der im ausschließlichen oder überwiegenden Interesse der in der Gemeinde verkörperten örtlichen 
Gemeinschaft gelegen und geeignet ist, durch die Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt 
zu werden, wie die Wahrung des öffentlichen Anstandes und die Abwehr ungebührlicherweise 
hervorgerufenen störenden Lärmes, steht dem Bund die Befugnis zu, die Führung dieser Angelegenheiten 
durch die Gemeinde zu beaufsichtigen und wahrgenommene Mängel durch Weisungen an den 
Landeshauptmann (Art. 103) abzustellen. Zu diesem Zweck können auch Inspektionsorgane des Bundes 
in die Gemeinde entsendet werden; hievon ist in jedem einzelnen Fall der Landeshauptmann zu 
verständigen. 

(3) Die landesgesetzlichen Bestimmungen in den Angelegenheiten des Theater- und Kinowesens 
sowie der öffentlichen Schaustellungen, Darbietungen und Belustigungen haben für das Gebiet einer 
Gemeinde, in dem die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, der 
Landespolizeidirektion wenigstens die Überwachung der Veranstaltungen, soweit sie sich nicht auf 
betriebstechnische, bau- und feuerpolizeiliche Rücksichten erstreckt, und die Mitwirkung in erster Instanz 
bei Verleihung von Berechtigungen, die in solchen Gesetzen vorgesehen werden, zu übertragen. 

(4) Inwieweit in den Angelegenheiten der Straßenpolizei mit Ausnahme der örtlichen Straßenpolizei 
(Art. 118 Abs. 3 Z 4) und der Strom- und Schifffahrtspolizei auf Binnengewässern mit Ausnahme der 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

Donau, des Bodensees, des Neusiedlersees und der Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer für das 
Gebiet einer Gemeinde, in dem die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, 
der Landespolizeidirektion die Vollziehung übertragen wird, wird durch übereinstimmende Gesetze des 
Bundes und des betreffenden Landes geregelt. 

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 51/2012) 

(6) Soweit dem Bund bloß die Gesetzgebung über die Grundsätze vorbehalten ist, obliegt innerhalb 
des bundesgesetzlich festgelegten Rahmens die nähere Ausführung der Landesgesetzgebung. Das 
Bundesgesetz kann für die Erlassung der Ausführungsgesetze eine Frist bestimmen, die ohne 
Zustimmung des Bundesrates nicht kürzer als sechs Monate und nicht länger als ein Jahr sein darf. Wird 
diese Frist von einem Land nicht eingehalten, so geht die Zuständigkeit zur Erlassung des 
Ausführungsgesetzes für dieses Land auf den Bund über. Sobald das Land das Ausführungsgesetz 
erlassen hat, tritt das Ausführungsgesetz des Bundes außer Kraft. Sind vom Bund keine Grundsätze 
aufgestellt, so kann die Landesgesetzgebung solche Angelegenheiten frei regeln. Sobald der Bund 
Grundsätze aufgestellt hat, sind die landesgesetzlichen Bestimmungen binnen der bundesgesetzlich zu 
bestimmenden Frist dem Grundsatzgesetz anzupassen. 

(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 51/2012) 

(8) In den Angelegenheiten, die nach Art. 11 und 12 der Bundesgesetzgebung vorbehalten sind, steht 
dem Bund das Recht zu, die Einhaltung der von ihm erlassenen Vorschriften wahrzunehmen. 

(9) Die Länder sind im Bereich ihrer Gesetzgebung befugt, die zur Regelung des Gegenstandes 
erforderlichen Bestimmungen auch auf dem Gebiet des Straf- und Zivilrechtes zu treffen. 

(10) Landesgesetze, durch die die bestehende Organisation der Behörden der allgemeinen staatlichen 
Verwaltung in den Ländern geändert oder neu geregelt wird, dürfen nur mit Zustimmung der 
Bundesregierung kundgemacht werden. In solchen Landesgesetzen kann eine sprengelübergreifende 
Zusammenarbeit von Bezirksverwaltungsbehörden einschließlich der Städte mit eigenem Statut (Art. 116 
Abs. 3), insbesondere auch die Übertragung behördlicher Zuständigkeiten, vorgesehen werden, 

 1. wenn es sich um Verfahren geringer Häufigkeit handelt, die ein hohes Ausmaß an Sachverstand 
voraussetzen, oder 

 2. um die Wahrnehmung von Zuständigkeiten außerhalb der für den Parteienverkehr bestimmten 
Zeiten zu erleichtern. 
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